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I. Allgemeine Bestimmungen 

 
 

§ 1 
 

Firma, Sitz und Geschäftsjahr 
 
(1) Die Gesellschaft führt die Firma „Dürr Aktiengesellschaft“. 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Stuttgart. 
 
(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 
 

§ 2 
 

Gegenstand des Unternehmens 
 

(1) Gegenstand des Unternehmens ist es, im Inland und Ausland Beteiligungen an 
Unternehmen jeder Art zu erwerben, zu halten, zu verwalten und zu verwerten. 

 
(2) Die Gesellschaft ist zur Förderung des Geschäftszweckes auch berechtigt, im 

In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen zu errichten, 
zu pachten und sich an ihnen in jeder Form zu beteiligen sowie Kooperations - 
und ähnliche Verträge abzuschließen. Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, alle 
Geschäfte zu betreiben, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unterne h-
mens mittelbar und unmittelbar zu dienen.  

 
 

§ 3 
 

Bekanntmachungen 
 
(1) Soweit Bekanntmachungen der Gesellschaft in Gesellschaftsblättern zu erfol-

gen haben, werden sie ausschließlich im elektronischen Bundesanzeiger verö f-
fentlicht. 

 
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, den Aktionären Informationen auch im Wege 

der Datenfernübertragung zu übermitteln. 
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II. Grundkapital und Aktien 
 
 

§ 4 
 

Grundkapital 
 
(1) Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 44.289.331,20 Euro. 

 
Es ist eingeteilt in 17.300.520 Stückaktien. 
 
Die Aktien lauten auf den Inhaber. 
 

(2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann der Beginn der Gewinnberechtigung abwe i-
chend von § 60 Abs. 2 AktG festgesetzt werden. Die Form der Aktienurkun-
den sowie der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats fest. 

 
(3) Für nicht voll eingezahlte Aktien werden auf den Namen lautende Zwischen-

scheine ausgegeben. 
 
Die Gesellschaft kann Einzelaktien in Aktienurkunden zusammenfassen, die 
eine Mehrzahl von Aktien verbriefen (Sammelaktien). Der Anspruch der Aktio-
näre auf Verbriefung ihres Anteils ist ausgeschlossen, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. 
 

(4) Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu 20.131.840,-- Euro durch 
Ausgabe von bis zu 7.864.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
in der Form von Stammaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte 
Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubi-
ger von Wandlungs- oder Optionsrechten aus Schuldverschreibungen, die von 
der Gesellschaft oder einer Konzerngesellschaft aufgrund des Ermächt i-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 02. Mai 2008 bis zum 30. Ap-
ril 2013 ausgegeben wurden, von ihren Wandlungs- oder Optionsrechten 
Gebrauch machen oder die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläub i-
ger der von der Gesellschaft oder von einer Konzerngesellschaft aufgrund des 
Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 02. Mai 2008 bis 
zum 30. April 2013 ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen mit Wand-
lungspflicht ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen und soweit nicht eigene Aktien 
zur Bedienung eingesetzt werden. Die zur Ausgabe gelangenden neuen Akt i-
en nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch Ausübung 
von Wandlungs- oder Optionsrechten oder in Erfüllung von Wandlungspflich-
ten entstehen, am Gewinn teil. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung 
der Satzung entsprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung a us dem Be-
dingten Kapital zu ändern. 
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§ 5 
 

Genehmigtes Kapital 
 
(1) Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundka-

pital der Gesellschaft bis zum 23.05.2011 um bis zu 16.106.240,00 Euro ge-
gen Sach- oder Bareinlagen einmalig oder mehrmals, durch Ausgabe von bis 
zu 6.291.500 auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem auf die A ktien 
entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals, der dem aller ausgegeb e-
nen Stückaktien entspricht, zu erhöhen. Ausgegeben werden dürfen jeweils 
Stammaktien und/oder stimmrechtslose Vorzugsaktien, deren Ausstattung 
(Vorzugs- und Mehrdividende) sich abschließend aus § 23 Absatz 3 der Sat-
zung der Gesellschaft ergibt. Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei 
mehrmaliger Ausgabe von Vorzugsaktien weitere Vorzugsaktien auszugeben, 
die den früher ausgegebenen Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns 
oder des Gesellschaftsvermögens vorgehen oder gleichstehen. Bei der Aus-
gabe der Aktien ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vor-
stand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

 
aa) das Bezugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, 

die einen anteiligen Betrag von zehn vom Hundert des Grundkapitals we-
der im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im Zeitpunkt der Ausübung 
dieser Ermächtigung übersteigen, ausschließen, um die neuen Aktien zu 
einem Ausgabebetrag auszugeben, der den Börsenpreis nicht wesentlich 
unterschreitet (§ 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz); für die Frage des 
Ausnutzens der 10 %-Grenze ist der Ausschluss des Bezugsrechts auf-
grund anderer Ermächtigungen nach § 186 Absatz 3 Satz 4 Aktiengesetz 
mit zu berücksichtigen; als maßgeblicher Börsenpreis gilt dabei der Mit-
telwert der Schlusskurse der Aktie der jeweiligen Gattung der Gesellschaft 
im XETRA-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) wäh-
rend der letzten zehn Börsenhandelstage vor der Ausgabe der Aktien;  

 
bb) das Bezugsrecht der Aktionäre zum Zwecke des Erwerbs von Unterneh-

men, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unternehmen au s-
schließen; 

 
cc) das Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen, soweit es erforderlich ist, 

um Inhabern von Wandelschuldverschreibungen bzw. Optionsscheinen 
der Gesellschaft oder ihrer Konzernunternehmen zum Zweck des Ve r-
wässerungsschutzes ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu 
gewähren, wie es ihnen nach Ausübung des Umtauschrechts bzw. Opt i-
onsrechts zustehen würde; 

 
dd) sofern Vorzugsaktien bereits ausgegeben sind und  Stamm- und Vor-

zugsaktien im Verhältnis des Anteils der Gattungen am Grundkapital aus-
gegeben werden sollen, das Bezugsrecht der Inhaber von Aktien einer 
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Gattung auf Aktien der anderen Gattung ausschließen (sog. „gekreuzter 
Bezugsrechtsausschluss”). 

 
 Sofern der Vorstand von den vorgenannten Ermächtigungen zum Bezugs-

rechtsausschluss keinen Gebrauch macht, kann das Bezugsrecht der Aktionä-
re nur für Spitzenbeträge ausgeschlossen werden. Der Vorstand wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten für Kapitaler-
höhungen aus dem genehmigten Kapital festzulegen.  

 
(2) Die Ermächtigung umfasst die Befugnis, bei mehrmaliger Ausgabe von Vor-

zugsaktien weitere Vorzugsaktien auszugeben, die den früher ausgegebenen 
Vorzugsaktien bei der Verteilung des Gewinns oder des Gesellschaftsvermö-
gens vorgehen oder gleichstehen. 

 
(3) Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem 

Umfang der Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.  
 
 
 

III. Der Vorstand 
 
 

§ 6 
 

Zusammensetzung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Mitgliedern, die vom Aufsichtsrat, 

der auch ihre Zahl bestimmt, bestellt werden. 
Die Bestellung von stellvertretenden Mitgliedern des Vorstands ist zulässig. 
Diese haben in Bezug auf die Vertretung der Gesellschaft nach außen diese l-
ben Rechte wie ordentliche Vorstandsmitglieder. 
 

(2) Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands 
und ein weiteres Vorstandsmitglied zum stellvertretenden Vorsitzenden e r-
nennen. 

 
 

§ 7 
 

Geschäftsordnung und Beschlussfassung des Vorstands 
 
(1) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Geset-

ze, der Satzung und einer vom Aufsichtsrat erlassenen Geschäftsordnung. 
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(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen der 
anwesenden Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorstandsvorsitzenden, im Falle 
seiner Verhinderung die des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden, den 
Ausschlag. 
 

(3) Die Mitglieder des Vorstands nehmen an den Sitzungen des Aufsichtsrats und  
seiner Ausschüsse teil, sofern der Vorsitzende des Aufsichtsrats sie hierzu 
einlädt. 

 
 

§ 8 
 

Vertretung der Gesellschaft 
 
(1) Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch 

ein Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. 
 
(2) Der Aufsichtsrat kann auch bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder al-

lein zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind (§ 78 Abs. 3 AktG). 
 
 

§ 9 
 

Beschränkung der Geschäftsführungsbefugnis 
 
Der Vorstand ist verpflichtet, die Beschränkungen einzuhalten, die die Satzung oder 
der Aufsichtsrat für den Umfang seiner Geschäftsführungsbefugnis festgesetzt hat 
oder die sich aus einem Beschluss der Hauptversammlung nach § 119 AktG erge-
ben. 
 
 
 

IV. Der Aufsichtsrat 
 
 

§ 10 
 

Zusammensetzung, Amtszeit 
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus 12 Mitgliedern, von denen 6 Mitglieder von den 

Arbeitnehmern nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976 und 6 Mitglieder von 
den Aktionären gewählt werden. 
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(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl einen kürzeren Zeitraum be-
schließt, werden die Aufsichtsratsmitglieder bis zur Beendigung der ordentl i-
chen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Jahr, in welchem 
die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Eine Wiederwahl ist zulässig. 
Gleichzeitig mit den ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedern können für ein be-
stimmtes oder für mehrere Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre Ersatzmit-
glieder gewählt werden. Sie werden nach einer bei der Wahl festzulegenden 
Reihenfolge Mitglieder des Aufsichtsrats, wenn Aufsichtsratsmitglieder der Ak-
tionäre, als deren Ersatzmitglieder sie gewählt wurden, vor Ablauf der Amt s-
zeit aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. 

 
(3) Wird ein Aufsichtsratsmitglied der Aktionäre anstelle eines ausscheidenden 

Mitglieds gewählt, so besteht sein Amt für den Rest der Amtszeit des aus-
scheidenden Mitglieds. Tritt ein Ersatzmitglied an die Stelle des Ausscheiden-
den, so erlischt sein Amt mit Beendigung der nächsten Hauptversammlung, in 
der eine Neuwahl stattfindet, spätestens jedoch mit Ablauf der Amtszeit des 
ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieds. Soll die Nachwahl für ein vorzeitig 
ausgeschiedenes Mitglied des Aufsichtsrats das Ausscheiden eines nachge-
rückten Ersatzmitglieds bewirken, bedarf der Beschluss über die Nachwahl ei-
ner Mehrheit von ¾ der abgegebenen Stimmen. 

 
(4) Die Wahl von Ersatzmitgliedern für die Aufsichtsratsmitglieder der Arbeitneh-

mer richtet sich nach dem Mitbestimmungsgesetz 1976. 
 
(5) Die Mitglieder und die Ersatzmitglieder des Aufsichtsrats können ihr Amt unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat durch eine an den Vorsitzenden des 
Aufsichtsrats oder an den Vorstand zu richtende schriftliche Erklärung nieder-
legen. 

 
 

§ 11 
 

Vorsitzender und Stellvertreter 
 

(1) Im Anschluss an die Hauptversammlung, in der die Aufsichtsratsmitglieder der 
Aktionäre neu gewählt worden sind, findet ohne besondere Einladung eine 
Sitzung des Aufsichtsrats statt, in der gemäß § 27 Mitbestimmungsgesetz 
1976 ein Vorsitzender und ein Stellvertreter für die in § 10 dieser Satzung be-
stimmte Amtszeit gewählt werden. Scheidet der Vorsitzende oder sein Stel l-
vertreter vor Ablauf der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat 
eine Neuwahl für die restliche Amtszeit des Ausgeschiedenen vo rzunehmen. 

 
(2) Der Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden hat nur dann die gesetzlichen 

und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsitzenden, wenn dieser 
verhindert ist. Ihm steht die zweite Stimme, die dem Aufsichtsratsvorsitzenden 
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unter den Voraussetzungen der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 Mitbestimmungs-
gesetz 1976 eingeräumt ist, nicht zu. 

 
(3) Der Aufsichtsrat kann einen weiteren Stellvertreter wählen. Dieser hat nur 

dann die gesetzlichen und satzungsmäßigen Rechte und Pflichten des Vorsi t-
zenden, wenn sowohl der Vorsitzende als auch sein Stellvertreter verhindert 
sind. Dem weiteren Stellvertreter steht die zweite Stimme, die dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden unter den Voraussetzungen der §§ 29 Abs. 2 und 31 Abs. 4 
Mitbestimmungsgesetz 1976 eingeräumt ist, nicht zu. 

 
(4) Willenserklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse gibt der Vorsit-

zende des Aufsichtsrats ab. Ihm obliegt die Führung des Schriftwechsels in 
den Angelegenheiten des Aufsichtsrats. 

 
 

§ 12 
 

Einberufung und Beschlussfassung 
 

(1) Aufsichtsratssitzungen werden vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats einberu-
fen, so oft das Gesetz, die Satzung oder die Geschäfte der Gesellschaft es e r-
fordern. Der Aufsichtsrat soll in der Regel einmal im Kalendervierteljahr, er 
muss zweimal im Kalenderhalbjahr einberufen werden. Im Übrigen gilt für die 
Einberufung des Aufsichtsrats § 110 AktG. Die Einberufung der Sitzung erfolgt 
schriftlich mit einer Frist von mindestens 14 Tagen. Bei der Berechnung der 
Frist werden der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung 
nicht mitgerechnet. In dringenden Fällen kann der Vorsitzende die Frist abkü r-
zen und mündlich, fernmündlich, fernschriftlich, telegrafisch oder mit Hilfe 
sonstiger Mittel der Telekommunikation einberufen. 

 
 Eine Beschlussfassung über Vorlagen und Anträge, die nicht mindestens eine 

Woche vor der Sitzung allen Aufsichtsratsmitgliedern bekannt gemacht wor-
den sind, ist nur zulässig, wenn kein in der Sitzung anwesendes Mitglied der 
Abstimmung widerspricht. 

 
(2) Der Vorsitzende des Aufsichtsrats kann eine einberufene Sitzung vor der Er-

öffnung vertagen. 
 

(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder unter der zuletzt be-
kannt gegebenen Anschrift eingeladen sind und mindestens die Hälfte der 
Mitglieder, aus denen er insgesamt zu bestehen hat, an der Beschlussfassung 
teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn 
es sich der Stimme enthält. Die Beschlussfassung über einen Gegenstand der 
Tagesordnung, der in der Einladung nicht enthalten war, ist nur zulässig, wenn 
kein anwesendes Mitglied des Aufsichtsrats der Beschlussfassung wider-
spricht und mindestens ⅔ der Mitglieder anwesend sind. Abwesenden Auf-
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sichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit zu geben, binnen 
einer vom Vorsitzenden festzusetzenden angemessenen Frist der Beschluss-
fassung zu widersprechen oder ihre Stimme schriftlich abzugeben. Der Be-
schluss wird erst wirksam, wenn keines der abwesenden Aufsichtsratsmitglie-
der innerhalb der vom Vorsitzenden festgesetzten Frist widerspricht. 

 
(4) Den Vorsitz führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende bestimmt 

die Reihenfolge, in der die Gegenstände der Tagesordnung verhandelt we r-
den, sowie die Art und Reihenfolge der Abstimmungen. 

 
(5) Die Beschlüsse des Aufsichtsrats werden – soweit das Gesetz oder die Sat-

zung nicht zwingend etwas anderes bestimmt – mit der einfachen Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen gefasst. Dies gilt auch für Wahlen. Stimmentha l-
tungen gelten nicht als Stimmabgabe. 

 
(6) Ergibt eine Abstimmung Stimmengleichheit, so findet eine neue Aussprache 

nur statt, wenn die Mehrheit des Aufsichtsrats dies beschließt. Andernfalls 
muss unverzüglich neu abgestimmt werden. Bei dieser erneuten Abstimmung 
über denselben Gegenstand hat der Vorsitzende des Aufsichtsrats, wenn 
auch sie Stimmengleichheit ergibt, zwei Stimmen. Dies gilt nicht für den Stel l-
vertreter und einen etwaigen weiteren Stellvertreter. 

 
(7) Ein abwesendes Aufsichtsratsmitglied kann seine schriftliche Stimmabgabe 

durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen lassen. Dies gilt auch für 
die Abgabe der zweiten Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrats.  

 
(8) Schriftliche, telefonische, fernschriftliche oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Te-

lekommunikation durchgeführte Sitzungen und Beschlussfassungen sind z u-
lässig, wenn der Aufsichtsratsvorsitzende dies für den Einzelfall bestimmt und 
kein Mitglied des Aufsichtsrats diesem Verfahren widerspricht. Fernmündliche 
oder mit Hilfe sonstiger Mittel der Telekommunikation gefasste Beschlüsse 
sind durch den Vorsitzenden in einer Niederschrift gemäß Abs. (9) festzuhal-
ten. 

 
(9) Über die Sitzung und Beschlüsse des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse ist 

eine Niederschrift zu fertigen, die vom Vorsitzenden der betreffenden Sitzung 
zu unterzeichnen ist. 

 
(10) Die Unwirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses kann nur innerhalb eines 

Monats nach Kenntnis des Beschlusses durch Klage geltend gemacht wer-
den. 
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§ 13 
 

Geschäftsordnung und Ausschüsse 
 
(1) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 
 
(2) Unmittelbar nach der Wahl des Vorsitzenden und seines Stellvertreters bildet 

der Aufsichtsrat zur Wahrnehmung der in § 31 Abs. 3 Mitbestimmungsgesetz 
1976 bezeichneten Aufgabe einen Ausschuss, dem der Vorsitzende, sein 
Stellvertreter sowie je ein von den Mitgliedern der Arbeitnehmer und von  den 
Mitgliedern der Anteilseigner mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen ge-
wähltes Mitglied angehören. Der Aufsichtsrat kann aus seiner Mitte weitere 
Ausschüsse bilden und deren Aufgabe und Befugnisse festsetzen. Den Aus-
schüssen können auch Entscheidungsbefugnisse übertragen werden. 

 
(3) Ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats Mitglied eines aus der gleichen Anzahl 

von Aufsichtsratsmitgliedern der Anteilseigner und der Arbeitnehmer beste-
henden Ausschusses und ergibt eine Abstimmung im Ausschuss Stimmen-
gleichheit, so hat bei einer erneuten Abstimmung über denselben Gegen s-
tand, wenn auch sie Stimmengleichheit ergibt, der Aufsichtsratsvorsitzende 
zwei Stimmen. Ein Zweitstimmrecht besteht nicht für den Vorschlag nach § 31 
Abs. 3 Satz 1 Mitbestimmungsgesetz 1976. 
§ 12 Abs. (7) gilt entsprechend. 
 

(4) Der Aufsichtsrat und die Ausschüsse können sich bei der Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben der Unterstützung sachverständiger Personen bedienen. Sie kön-
nen zu ihren Sitzungen Sachverständige und Auskunftspersonen hinzuziehen. 

 
 

§ 14 
 

Aufgaben und Befugnisse des Aufsichtsrats 
 
(1) Der Aufsichtsrat hat alle Aufgaben und Rechte, die ihm durch das Gesetz, die 

Satzung oder in sonstiger Weise zugewiesen werden, insbesondere hat er die 
Geschäftsführung des Vorstands zu überwachen. 

 
(2) Er kann demgemäß alle Bücher, Schriften sowie Vermögensgegenstände der 

Gesellschaft einsehen und prüfen. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat laufend 
in dem vom Gesetz festgelegten Umfang zu berichten. Diese Berichtspflicht 
erstreckt sich auch auf Angelegenheiten verbundener Unternehmen, soweit 
diese auf die Lage der Gesellschaft erheblichen Einfluss haben können.  

 
(3) Der Aufsichtsrat hat Arten von Geschäften zu bestimmen, die nur mit seiner 

Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 
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(4) Der Aufsichtsrat ist zur Vornahme von Satzungsänderungen berechtigt, die 
nur die Fassung betreffen. 

 
(5) Über vertrauliche Berichte und Beratungen sowie vertrauliche Angaben und 

Geheimnisse der Gesellschaft, namentlich Betriebs- oder Geschäftsgeheim-
nisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit bekannt geworden sind, haben die Auf-
sichtsratsmitglieder Stillschweigen zu bewahren. Bei Sitzungen des Aufsichts-
rats bzw. von Aufsichtsratsausschüssen anwesende Personen, die nicht Auf-
sichtsratsmitglieder sind, sind zur Verschwiegenheit ausdrücklich zu verpflich-
ten. 

 
 

§ 15 
 

Vergütung 
 
(1) Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten neben dem Ersatz ihrer Auslagen e i-

ne feste Vergütung von 15.000 Euro pro Jahr. Weiterhin erhalten sie eine va-
riable Vergütung in Höhe von 0,4 ‰ des ausgewiesenen Konzernergebnisses 
vor Steuern (EBT). Diese variable Vergütung kann maximal 25.000 Euro 
betragen und ist nach der den Konzernabschluss billigenden Sitzung des Au f-
sichtsrats zur Zahlung fällig. Die feste Vergütung wird am Ende eines jeden 
Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält 
das Dreifache, der stellvertretende Vorsitzende das Eineinhalbfache der Ge-
samtvergütung eines einfachen Mitglieds. § 113 Abs. 3 AktG bleibt unberührt. 

 
Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats erhält jedes Mitglied ein 
Sitzungsgeld von 500 Euro. Das Sitzungsgeld ist jeweils nach den Aufsichts-
ratssitzungen zur Zahlung fällig. 

 
Die Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten eine Vergütung von 7.500 
Euro pro Jahr, der Vorsitzende dieses Ausschusses erhält das Zweifache die-
ser Vergütung. Die Mitglieder des Personalausschusses erhalten eine Vergü-
tung von 5.000 Euro pro Jahr, der Vorsitzende erhält das Eineinhalbfache. 
Diese Vergütungen sind jeweils am Ende eines jeden Geschäftsjahres zur 
Zahlung fällig. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten pro Sit-
zung eine Vergütung von 2.500 Euro, der Vorsitzende erhält das Eineinhalb-
fache. Die Vergütung ist jeweils nach den Sitzungen des Nominierungsau s-
schusses zur Zahlung fällig. 

 
(2) Eine auf die Vergütung entfallende Umsatzsteuer wird von der Gesellschaft 

zusätzlich erstattet. 
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V. Die Hauptversammlung 
 
 

§ 16 
 
 
(1) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder in den gesetzlich vor-

geschriebenen Fällen durch den Aufsichtsrat einberufen. 
 
(2) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch einmalige Bekanntm a-

chung in den Gesellschaftsblättern nach § 3 der Satzung. Die Hauptversamm-
lung ist mindestens 30 Tage vor dem Tage, bis zu dessen Ablauf sich die Ak-
tionäre nach § 17 Absatz 1 der Satzung anzumelden haben, einzuberufen. 

 
(3) Die ordentliche Hauptversammlung findet innerhalb der ersten acht Monate 

eines jeden Geschäftsjahres statt. Außerordentliche Hauptversammlungen 
können so oft einberufen werden, wie es im Interesse der Gesellschaft erfor-
derlich erscheint. 

 
(4) Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, in einer Stadt mit 

mindestens 20.000 Einwohnern in Württemberg, am Sitz einer Niederlassung 
oder Tochtergesellschaft der Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse statt. 

 
(5) Wenn dies in der Einladung zur Hauptversammlung angekündigt ist, kann der 

Vorsitzende der Hauptversammlung die Übertragung der Hauptversammlung, 
die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Teilnahme an den Absti m-
mungen in der Hauptversammlung auch über elektronische Medien zulassen, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist. 

 
 

§ 17 
 

Teilnahme an der Hauptversammlung 
 
(1) Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 

sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung 
bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur Teilnahme an der 
Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Die An-
meldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft oder einer für die Ge-
sellschaft empfangsberechtigten Stelle unter der in der Einberufung hierfür 
mitgeteilten Adresse in Text- oder Schriftform bis spätestens am siebten Tage 
vor der Versammlung in deutscher oder englischer Sprache zugehen. Für die 
Fristberechnung gelten die gesetzlichen Regelungen. 
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(2) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts ist durch einen in Text- oder Schriftform erstellten besonde-
ren Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut zu führen. 
Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein und 
muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptve r-
sammlung beziehen. 

 
 

§ 18 
 

Stimmrecht 
 
(1) Jede Stammaktie gewährt eine Stimme. 
 
(2) Das Stimmrecht beginnt mit der vollständigen Leistung der Ein lage. 
 
(3) Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Die 

Vollmacht kann schriftlich, per Fax oder auf eine andere von der Gesellschaft 
jeweils näher bestimmte Weise erteilt werden. Die Einzelheiten für die Ertei-
lung der Vollmacht werden mit der Einberufung der Hauptversammlung mitge-
teilt. 

 
Werden von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zur Ausübung 
des Stimmrechts bevollmächtigt, so kann die Vollmacht in gleicher Weise er-
teilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht ist ausgeschlossen, wenn ihr 
keine Einzelweisung zugrunde liegt. Die Einzelheiten für die Erteilung der Voll -
macht werden ebenfalls zusammen mit der Einberufung der Hauptversamm-
lung mitgeteilt. 

 
 

§ 19 
 

Vorsitz in der Hauptversammlung 
 
(1) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats. 

Im Falle seiner Verhinderung bestimmt der Vorsitzende des Aufsichtsrats e i-
nen Vorsitzenden der Hauptversammlung. Falls der Vorsitzende des Au f-
sichtsrats keine Bestimmung getroffen hat, wählt die Hauptversammlung den 
Vorsitzenden der Hauptversammlung aus der Mitte des Aufsichtsrats. 

 
(2) Der Vorsitzende leitet die Verhandlungen und bestimmt die Reihenfolge der 

Verhandlungsgegenstände sowie die Form der Abstimmung. Das Ergebnis 
der Abstimmung kann durch Abzug der Ja- oder Nein-Stimmen und der 
Stimmenthaltungen von den den Stimmberechtigten insgesamt zustehenden 
Stimmen ermittelt werden. 
 



- 14 - 

(3) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich ange-
messen beschränken. Er kann insbesondere bereits zu Beginn der Haupt-
versammlung oder während ihres Verlaufs einen zeitlichen Rahmen für den 
ganzen Versammlungsverlauf, für die Aussprache zu einzelnen Tagesord-
nungspunkten sowie für den einzelnen Frage- und Redebeitrag angemessen 
festsetzen. 
 
 

§ 20 
 

Beschlussfassung der Hauptversammlung 
 
(1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der einfachen Mehrheit der 

abgegebenen Stimmen, soweit nicht das Gesetz zwingend etwas anderes 
vorschreibt. In den Fällen, in denen das Gesetz eine Mehrheit des bei der 
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals erfordert, genügt, sofern nicht 
durch Gesetz eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist, die einfa-
che Mehrheit des vertretenen Grundkapitals. Stimmenthaltungen gelten nicht 
als Stimmabgabe. 

 
(2) Im Fall der Stimmengleichheit gilt, ausgenommen bei Wahlen, ein Antrag als 

abgelehnt. 
Bei Wahlen, ausgenommen Ersatzwahlen zum Aufsichtsrat (§ 10 Abs. (3) 
Satz 3 der Satzung), gilt der Vorschlag als angenommen, auf den die meisten 
Stimmen entfallen; bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Versamm-
lungsleiter zu ziehende Los. 
 

 
 

§ 21 
 

Niederschrift über die Hauptversammlung 
 
(1) Über die Verhandlungen und Beschlüsse in der Hauptversammlung wird eine 

notarielle Niederschrift aufgenommen und von dem Notar unterschrieben.  
 
(2) Die Niederschrift, der ein vom Vorsitzenden der Hauptversammlung zu unte r-

zeichnendes Verzeichnis der erschienenen oder vertretenen Aktionäre und 
der Vertreter von Aktionären beizufügen ist, hat für die Aktionäre sowohl un-
tereinander als in Beziehung auf ihre Vertreter volle Beweiskraft. 

 
(3) Eine Beifügung der Vollmachten zu der Niederschrift ist nicht erforderlich.  
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VI. Jahresabschluss und Verwendung des Bilanzgewinns 
 
 

§ 22 
 

Jahresabschluss 
 
(1) Der Vorstand hat in den ersten drei Monaten des Geschäftsjahres für das ver-

gangene Geschäftsjahr den Jahresabschluss (Bilanz nebst Gewinn- und Ver-
lustrechnung sowie Anhang) und den Lagebericht aufzustellen und dem A b-
schlussprüfer vorzulegen. Diese Unterlagen sind unverzüglich nach Eingang 
des Prüfungsberichts mit diesem sowie mit dem Vorschlag für den Beschluss 
der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Au f-
sichtsrat vorzulegen. 

 
(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, den Lagebericht des Vorstands 

und den Vorschlag für die Verwendung des Bilanzgewinns zu prüfen und über 
das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversammlung zu berich-
ten. Er hat seinen Bericht innerhalb eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen 
zugegangen sind, dem Vorstand zuzuleiten. Billigt der Aufsichtsrat nach Prü-
fung den Jahresabschluss, ist dieser festgestellt. 

 
(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vorstand 

die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen. Der Jahresabschluss, der 
Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsichtsrats und der Vorschlag 
des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sind von der Einberu-
fung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre 
auszulegen. 

 
(4) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich, nach Entgegennahme des ge-

mäß § 171 Abs. 2 AktG vom Aufsichtsrat zu erstattenden Berichts, in den ers-
ten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstands und 
des Aufsichtsrats, über die Verwendung des Bilanzgewinns, über die Wahl 
des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die 
Feststellung des Jahresabschlusses. 

 
 

§ 23 
 

Rücklagen, Gewinnverwendung 
 
(1) Stellen Vorstand und Aufsichtsrat den Jahresabschluss fest, so können sie 

Beträge bis zur Hälfte des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen 
einstellen. Sie sind darüber hinaus ermächtigt, weitere Beträge bis zu einem 
Viertel des Jahresüberschusses in andere Gewinnrücklagen einzustellen, so-
lange die anderen Gewinnrücklagen die Hälfte des Grundkapitals nicht über-
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steigen oder soweit sie nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals 
nicht übersteigen würden. 

 
(2) Bei der Errechnung des gemäß Abs. 1 in andere Gewinnrücklagen einzustel-

lenden Teils des Jahresüberschusses sind vorweg die in die gesetzlichen 
Rücklagen einzustellenden Beträge sowie etwaige Verlustvorträge abzuzie-
hen. 

 
(3) Der Bilanzgewinn der Gesellschaft wird für den Fall, dass stimmrechtslose 

Vorzugsaktien ausgegeben sind, in nachfolgender Reihenfolge verwendet:  
 
a) Zur Nachzahlung etwaiger Rückstände von Gewinnanteilen auf die 

stimmrechtslosen Vorzugsaktien aus den Vorjahren. 
 
b) Zur Zahlung eines Vorzugsgewinnanteils von 0,50 DM - nach Umstel-

lung des Grundkapitals auf den Euro, erstmals für das Geschäftsjahr, in 
dem die Umstellung erfolgt ist, von 0,25 Euro - auf jede Vorzugsaktie. 

 
c) Zur Zahlung eines ersten Gewinnanteils von 0,40 DM - nach Umstel-

lung des Grundkapitals auf den Euro, erstmals für das Geschäftsjahr, in 
dem die Umstellung erfolgt ist, von 0,20 Euro - auf jede Stammaktie. 

 
d) Zur gleichmäßigen Zahlung weiterer Gewinnanteile auf die Stammakti-

en und die stimmrechtslosen Vorzugsaktien, soweit die Hauptversamm-
lung keine andere Verwendung beschließt. 

 
Bei Ausgabe neuer Aktien kann für diese eine andere Gewinnanteilsberecht i-
gung festgesetzt werden. 

 
 

§ 24 
 

Umwandlungsaufwand 
 
Die Gesellschaft trägt die Kosten der Umwandlung bis zur Höhe von DM 200.000,--. 
 


